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l. Einführung 

Die politische als auch explizit juristische Auseinandersetzung um Formen direkter 

legislativer Entscheidungsbeteiljgung des Bürgers hat in der Bundesrepublik Mitte 
der achtziger J allre' neuen Aufwind bekommen und trat jüngst verstärkt wieder ins 
Blickfeld der öffentlichen Diskussion im Rahmen der Forderung nach einer gesamt­
deutschen Verfassung. In der Debatte um mögliche Inhaltsbestimmungcn des in 
An. 20 II Satz 2 GG enthaltenen Begriffs »Abstimmungen«> spielen nach wie vor 
die Verfassungsstrukturen ausländischer Vorbilder eine wichtige Rolle, und ange­

sichts des hier:wlande mangelnden empirischen Materials, wird gemeinhin auch auf 
deren Erfahrungen rekurriert. Neben der Schweiz und einigen anderen westeuro­

päischen Ländern J wird dabei auch auf die USA geblickt! 
Der folgende Beitrag untersuche in diesem Zusammenhang die verfassungsrechtli­

chen Grundlagen direkt-demokratischer Gesetzgebung in Kalifomien und kom-

! Sithc crwa d~n vOn der .Akuon VolksenlSchc!d. vorgdcg!eo Entwurf clnes ,.Bundcs~b""nmungsg"e!­
Z<5', besproch~n von T. Evcrs, Mehr Drmokr.",e dur~h Volk.entschNd. KJ 1986, S.~,); ,ueh '" die 
Forderung nlch Volksbegehren und VoJkselHsche,d m'llierwrile 'n die Plrwprog'"'1l1me der GRÜNEN 
und der SPD .ingeg.ngen. AI •• ktuelle w .. senschalt.liehe Arbell zu di .... m Komplex se, an dieser Stelle 
Insbesondere auf C. H. Ob", Chw,en direkt.r Demok"",. In der ßundcsrepublik DetHSChbnd, Köln 
'986 hlngew,escn. 

! Obwohl das BVcTfGE 7, )67, J7~ 1.; 8. 104, !II I. offcngdasse.n ha" InWlewe" Volks>bsllmmungen mll 
der reprhen,,"v-dcmokr,"schen Org2J11sa<ton<Sl!uktur vereinbar SInd, und troll elndetHlger N .ch­
WClse be, C. H. Ob. (fn. I), daß sowohl In semanIlscher Hin"ch! ~Is luch unter sv'temamchell und 
h .. ,onschen GeSIchtspunkten umer diesem Begriff n,ch,s and.r~s versundrn werden konnc .1. die 
verhssungsrechtliche Zuli\s"gkcll plcblSZlü"cr Leg"I,"vent.schc,dungen, lehnt die herrschende lehre 
.uf Bunde .. bene deflnJg<: Volksb"eiligungen ,m polillschcn ProzdJ .b. Vgl. etWl P. Krause, In, 
fsensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch de.; S ... !Sr~h.s, 3d.~, He,ddberg 1987, § 39, S. J'}; R. Her<og, 
m: MaunzfDunglHerzog, KommelHa, zum GG, Munchcn (Loseblau, Sund '989). ZU IIn. 20, Tell!!. 
Rdnr. H (VolksabSlimmungen nur durch VerflssungsanMrung möglich); K. Stern, St:ut.'lf~h!. Mün­
chen '980, Bd. " § 'j, S. '4 If. 0 .... Homogerul"'pnnz,p des An. ,8 I GG liß, dagegen .nt.<prc'Chcnd 
der herrschenden Memung dic Einführung vOn plcbuzlliren Elementen m den Länderverfassungt:n 
fr~'ges,.II!; vgl. Th. Maunz, m; Mau.nzIDürlg/H.rzog, KOrnmenl:11 tUm GG, Mirnchcn (Stand '9S9). 
An. 28 Rdnr. 14; s'che zur L-.lndereb.ne luch A. Weber. Direkle Demolrr,"c un Landt">vcrf .. '-Sung!­
recht, DÖV '98), S. '7&; D. Schtfold, Polimchc MitWirkung der Bürger .ur bndesebcne, ZParl '989, 
4')' fn, Komrnun.lverla.«ung$recht SInd pJeb'I7.IlÜC Enlsche,dung.sbe1eiligungen nur In Baden-Wün· 
tembcrg zuläSSIg; ,,,he Kromcr, Bürg<:rbelCiligung 'n dcr GemClnde - Ein SYSltUllllScher Überblick, 
DVßI '98), S. '4J, '47 (I. 
Im allgemeInen werden zun.hmend~ l"ndenzen direk.-d~mokrat"cher En15che,dungslormen In den 
wesdichen D.mokr.",en leSlgc"ellt. stehe m. w. N. W. Luthard, Elemente ><Ii",k .... Demokrlt .. , ;1. 
Mögfichkelten erwellNter poliu<chor Teilhabe? In: dcrs./Waschkuhn (Hrsg.). PoliLik und Rcpr'sellI .. -
lIon - Beur:;ge ZUr Thront und zum Wandel polillscher und sO~lller InSlIlUtlOnen, Marburg '9&8, S. 4), 
4S. 
Siehe etwl M. SJ3gJ, Direkre Demok .... ll. In den US-S .. '~tcn, IöR, Bd.), ('98.). S.l7!, l7.t If.; rn 
poli.ikwlSscnschlhlicher HinSIcht vgl. jung" R. BjlJerbeck, PI.bJszll~re Demok .... "c in der Prl.~ ... Zum 
BelSp,el Kalifom,,'o, Beelin '989; J. Fij.lkowsJu, Neuer Konsens durch pl~b"Zlt.äre Öllnung'. m: 
RandclzhofrrlSirß, Konsens und Konflik. - ) 5 Jlhrc Grundgesetz. BcrünINcw York '9&6, S.l )6, ~5 71. 
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4fO menllert die [cn.ten Kommunalwahlen in San Francisco. Obwohl hinsichtlich 
So:t.ialstruktUr und politisch-organisatorischem Verfassungsverständnis mit der 
BundesrepubJik nicht unmittelbar vergleichbar. bieten sich Kalifornien und insbe­
sondere die Sude San Frmcisco für ein solches Vorhaben insoweit an, als don 
traditionell der Gebrauch plebiszitärer Bürgerentscheidung ",,;e in bum einem 
anderen US-amerikanischen Staar forciert wurde. 

2. VerfassungsrechtLiche Rahmenbedingtengen 

Grundstrukrurell ist das politische System in den USA, wie in den meisten anderen 
westlichen Demokratien, repräsentativ-demokrarisch organisiert, und so enthält die 
US-Verfassung keine Festschreibung direkt-demokratischer Gesetzgebungsverfah­
ren. l Ausgehend von einem tiden Mißtrauen gegen das politische Repräsenta­
tionsmodell, welches die Erkenntnis reflektiene, daß Volksrcpr~senranren häufig 
eher entsprechend ihrer eigenen Interessenlage handeln als zugunsten des öffendi­
ehen Gcmeinwohls6• wurden seit Ende des 19.}ahrhundens jedoch in eine Vielzahl 
gliedstaatlicher Verfassungen plebiszitäre Erweiterungen ~ufgenommen.7 Heute 
haben 26 Bundesstaaten direkte Volksgesetzgebung in allerdings sehr unterschiedli­
cher Art und Weise verfassungsrcchtlich normiert. S 

EntSprechend dem Grundsatz; ~AIl poli/tcal power ISt mherem Ln the people«9. 

bestimmt die kalifornische Verfassung in Artikel IV § , (im folgenden Ca!. Comt.): 

~ 77;e legislLzttve power 01 chIS StaU is vested In the Cali/ornla Legislature . .. but the 

people reserve to themse1ves the powers 01 inil/.tztLVe and relerendum . .. '0 Die direkt­
demokratische Gesetz.esinitiative" ist hinsichtlich einfachgesetzlicher Regelungs­

werke und Verfassungsergänzungen zulässig, darf sich nur auf jeweils einen Rege­
lungsgegensl<lnd beziehen" und unterliegt einem Unterstützungsquorum von 5"/0 

Zu Vcc,<uchcn, durch G<!el1'.csvorl~g<"l) In helden Häu$Crn des US-:unerib1llschcn Kongr~ss"" di~ 
Verf",sung diesbe2uglich xu crgO:n2en SleheJ. R . Snyd~r, The Propo.scd Nauon:!.llntllOllvt A.mtndm~nt: 
A Pnruc'palory JlerspcClJoc on $ubSl>nllvc RCSlnc\lons and Procedur:l.l RcqulrcmcnLS. H,rvard Journol 
of LegtSl~uoo 18 ('981), S.419; R.J.AlIen, The Nauon,) tntl .. llve Propo,"l: A PrclimllJ:UY An.ly,,,. 
Nebr.1S\u. L,w R,.,ew 18 (1979), S.96S. 

6 Hien:u Note, L,mltallon, on lnlu.uve ,nd Referendum. S,anford L\w RevIew) (/9P). S .. 197; 
Commco,. C.li(oml's ConsuluQon.1 Ame"dom'nl>, Sunlord L,w Rev,cw I ('949)' S. '79 •• S, f. Zu 
kolontalcn Formen din: .. klcr Demokratie' SIl'hc Comm~n'. The ConsuluuonAlil)' of ,he InlWHtvt' Md 
Rdercndum. y,le La ... Journ~1 ') (1904), S. 148. 

7 Verlassullg.<rechdiehe Bedenken einet KolliSIOn mll US COOSl ., An. t V § ~ (,71" Ulllltd SUtICJ ,hall 
gJ<l1ranue 10 MJery SIII.te tIJ ihlS Unvm a rtpubl~a.n form of gov<rnmCTII . . .• ) wurden vo'" US Supreme 
COUI1 (ür rem politISche Frogen gch,lIen, deren Belolwol1ung InSOwen dem US-.\menlcanlSehen 
Kon\(reß vorbehalt.eo 'SI und <Ich der verf .... sungsgendllhchen Konlrolle e0l2leht, SIehe CIW, LI/tl,,, v. 

Bordon. 18 U.S. (7 Ho ... . ) I (18'\9); PaC/[ic SIam Telephone and Telegr~p}, Co. v. Oregano ") U.S. 118, 
'5' ('9

' 
,) . Zur ;(>g. Po!iuCl1I Q>te,uon Dodn", vgl. L. Tribe, Am<rtC3n ConsHlullon:l.l L~\V, New York 

'988, S. 9611.; zu (rühen diesbe2üglichen Aus<:m.ndcrs,,~ungen der obersten Gerichtshöfe elOlger 
G!i.dst3~len SIehe CommCOI. Thc ConSlIlultooaliey o( ,he !nJ/l.tlve .nd Rdertndum (F". 6) und No!., 
ConSlllUt,ooality ol.tu ReleN'ndum, Yal. L,w Joumal4! (19)1), S. l}l. 
8. M.gleby, Dircct Leg"blton: VOllng On 8:1.1101 Proposlllon, In ,he Un!lcd Sll'es, ßa!nmore 19S4. 
S.)7 (I.; vgl. .. ueh L. Talli:tn, D,ccct Demo<,..cy: An Hislor,c.,j An~lySJS 01 the !OImuve, Referendum . 
• nd R<-C;u!, Los Angdes 1977; A. IUnny, The Unlled Sllres of Amene" 10: D. ButlerlA. Rloney (E"".). 
)\.e(=ndums: A Compor,,,ve Srudy of ProclIce and Theory. \'(Iash,nglOnlD.C. '978. S. 6;-86. 

9 GI. Consl.. An. tJ § 1. 

10 Zur G<.ch .. h,c h);lo"".cher Volk'gc.ct~S<'bunS R. B>lkrlxck (fn. ,\). S. 46 11.; A. RAdin , Poput.r 
LegtSbIton In C.1!ifomla 1936-1946, CoJtfom" Law RevlCw H (1947). s. il'; M. Eu. A Hi~tOry of ,he 
Californ,a h'''tauve Proass. Sacr.unento, Okt. '979. mll einer Chronologtt· \·o~eschbgen.r und 
enLSch"dener Gcse,z t,,,nlllalt\'en von I 911 bIS Okt. 1979. 

1 I Hin."chdich des Begriffs be,"mml C,I. eOOSl., Arr.ll § 8 (a) • Tht mUWlIvt LS th~ pOWi'T of tUt f!~ctON 
10 proJM11! sLdWltJ lind AmtnamrntJ UJ the COr1SIIlUl!on and ta adopl 0" Te/rC't Ihtm" 

11 C.I. COO'l.. Art . (( § 8 (d). Die sog. 5ingIL SJ/b)eN Rltlr wurde usern. I. du("h den kaliforl11"hcn 
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der Wahlbeteiligten an der letzten Gouverneurswahl für einfachgesetzliche Ent­
würfe und von 8% für verfassungsändernde Initiativen. ') Der Secrerary 0/ Stare hat 
bei erfolgreichem Begehren den Tnitialiventwurf obligalOrisch dem Wahlvolk zur 

Entscheidung LU präsentieren, was entweder bei der nächsten allgemeinen Wahl zu 
geschehen hat. soweit sie mehr als I) I Tage nach Zulassung des Begehrens erfolgt, 
oder in Form einer vom Gouverneur anzuberaumenden gesonderten Abstim­
mung." 
Der Begriff Referendum dagegen bezeichnet das Verfahren, nach dem ein bereits 
verabschiedeter legislativer Akt den Bürgern zur Abstimmung gestellt wird.'! 
Referenden sind in Kalifornien auf unterschiedlichen Ebenen zulässig. Hinsichtlich 
Verfassungsergän:wngen'6 und bestimmten einfachgesetzlichen Vorhaben, wie etwa 

Änderungen oder Aulhebungen von Normen, die ihrerseits durch eine Volksinilia­
live zUSlande gekommen sind '7, sind sie obligatorisch. 
Das fakultative Referendum demgegenüber ist in das Ermessen seiner InitiatOren 
gestelh und kann sowohl von Privatpersonen ausgehen als auch auf Antrag einer 
bestimmten Anzahl von Mitgliedern der Legislative erfolgen.'8 Ausgenommen von 
dieser Möglichkeit sind jedoch dringliche Maßnahmen bezüglich der inneren Sicher­
heil und öffentlichen Gesundheit, finanzwirksame Gesetze und Gesetze, die das 
öffentliche Wahlrecht und -verfahren betreffen. '9 

Das Begebren auf ein fakultatives Referendum ist dem Secrelary 0/ Stau innerhalb 
von 90 Tagen nach Verabschiedung des betreffenden Gesetzes einzureichen und 
unterliegt. ebenso wie die einfachgesetzliche Volksinitiative, einem Unterstützungs­
quorum von 5% der Wahlbeteiligteo an der letzten Gouverneurswahl.'o Soweit 
zwischen Zulassung des Referendums und der nächsten allgemeinen Wahl minde­
stens I) t Tage liegen, ist es im Rahmen dieser zur Abstimmung zu stellen . Auch 

hier aber kann der Gouverneur eine gesondere Abstimmung veranlassen." 

Das Verfahren von der Initiierung von Volksiniciative und Referendum bis zur 
letztendlichen AbStimmung richtet sich nach dem kalifornisehen Wahlgesetz," 
Entschieden wird schließlich über das Anliegen mit einfacher Mehrheit der abgege­
benen Stimmen.') 
Besonders geregelt sind darüber hinaus in der kalifornischen Verfassung plebiszil~re 

Beteiligungen an Entscheidungen über Todesstrafe und öffendich gefördertcn Woh­

nungsbau. 

Supr~m< <:<>urt 'n Ptrry v.Jordan, H Ca!. ,d 37. ~07 P. ,d 47 (1949) bc«'ugl. SCllhcr Jedoch wurJe 
d;"e; ErfordcfnJs durch das GtnclH ,nh:l.hJich ,mmer wfller zurüeks"dränSl, ,ndem zunehmend 
umllngre,~here Regclungsgebcn":iode f,ir zul>'<"g befunden ,,",urden; Sleh.lu« helonder> BroJrlaban tI. 

8rown. 11 C:t.l. Jd '16, 6\, P.ld '74 ('98», besprochen von $. Barn"" Thc Supt""'. COUrt 01 
G!.ilom", '98'-193>. Foreword: The EmorclOC Coun, C,lilorm, L,w Rev,ew 7' (1,8). S.I'H, 
I '7?-\' 8,; al/gem<m zur Begrenzung cl,·, ge<e!7.c,m,uauveo RcgdungsgcgcnSl.nds D . Low.n.t<>n. 
C,lifomu rn'"'""es and .he Singlc-SubJCCI-Rulc, Un,ve","y 01 C.,liforma - Los AngeIes L,w Rev,ew 
10 (,,8)). S. 9)6. 

') Cal. Con.!.. An . 1I S & (0). 
'4 C:t.I. Con~l .• An. 11 § S (c) . 
1 S Cal. Con ... , An . 11 §!} (3): • nIe re/t:renri"m " ,be power o/Ihe e/fctors /0 dpprovc or TliJut 'MI"", or 

"dYU 0/ SlaIIlU~. a 

16 Cal. Consl., An. XVIII § 4. 
17 C,I. ConsL, Art. [] § ro (c). 
,8 Vgi. Commcn,. Thc Scope o/.h. ]n""o'" and Rden:ndum In C,lilom .. , Calilorn,., Law Re ....... 54 

('966). S. 17'7. J 7>1. 
'9 Cal. Cons .. , Ar!. J( § 9 (a), vgl. hier auch Commcnt, The Scope of the Jmu>llVc ... J Rdcrcndum In 

Calilomla (F". 18), S. '7JS{f. 
'0 Cal. Cops .. , An. 1I § 9 (b). 
11 Ca!. ConSI., An.!! ) 9 (~). 
11 GI. Conlt.. An. 11 § '0 (c); Cal Eleellon. Code §§jSOO-3S79. 
> 3 C.I. Const .• Art. 11 § '0 (a). 

4$1 
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451 Die Zu lässigkeit der Todesstrafe wurde 1972 im Wege direkler Volksinitiativc in die 
Verfassung aufgenommen. und strafrechtliche Bestimmungen hinsichtlich ihrer 
Verhängung und Vollstreckung sind seitdem ihrerseits der Volksinitiative und dem 
fakultariven Referendum wgänglich.'4 Insbesondere die Volksinitiative spielte in 

den folgenden Jahren dann auch eine erhebliche Rolle bei der Meinungsbildung des 
Wahlvolkes im Zusammenhang mit strafprozessualen Vorschriften. die die Verhän­

gung der Todesstrafe erleichtern solllen. 's 
Von ebensolcher, den politisch konservativen Kräften des Staates zugute kommen­
der Bedeutung ist das obligacorische Referendum im Bereich des öffentlichen 

Wohnungsbaus. Nach CaL Const. Art. H § 1 kann ein solches Proiekt nicht 
entwickelt. gebaut oder erworben werden. ohne daß die Mehrheit der wahlberech­
tigten Bevölkerung der betreffenden Gemeinde diesem im Wege des Volksent­
scheids zugestimmt hat.·6 Diese Vorschrift diente in der Vergangenheit mehrfach 
dazu. Wohnsiedlungen für wirtschaftlich minderbeminelte Bevölkerungsteile - in 

Kalifornien, wie auch sonst in den USA. zu einem Großteil ethnische Minderheiten 
- in besser situierten Stadtvierteln zu verhindern und trug zu einer vermehrten 
Gheuobildung in den kalifornischen Großstädten bei.'7 Eine derart diskriminie­
rende Praxis hinsichtlich ethnischer Herkunft und wirtschaftlichem Status war 
schließlich auch Gegenstand verrassungsgerichtlicher Überprüfung. Der US-Su­
preme Court entschied jedoch in }ames v. Valtierra d

, daß Arcikcl 34 nicht den 
Gleichheitssatz des 14. Zusatzartikels zur US-Vcrfassung'9 verletzen würde. Unter 
dem pauschalen Hinweis, daß im Rahmen referendums-demokratischer Entschei­
dungsverfahren »all the people of a community will have a voice . .. In decJS/ons that 
will affect the future developmem of their OWlI commumty«)o. entschied das Gericht. 
beanstandeter Artikel habe prima facie keinen rassistischen Hintergrund. und 
befand, indifferent gegenüber der tatsächlich diskriminierenden Implikation der 

Vorschrift. »provisions for referendums demomtrtlLe devotion to democracy, not LO 
blas, discrlmination, or prejudice • ." Die vom Gerich( allerdings eingeräumte Tatsa­

che. daß Anikcl J4 die Armenbevölkerung Kalifornicns benachteiligt, bewegte die 
Mehrheit der obersten Bundesrichter demgegenüber kaum und wurde für eine 
verfassungsrechdich nicht zu beanstandende Nebenerscheinung direkt-demokrati­
scher Entscheidungsfmdung gehaltenY 

24 Cal. Con"., Art. I § 27. Ln dies« Vorschrift .... "d ~udern die Todesstn(. von dem Verbot d .. Verhin­
gung gr:lUsaOlCr und ung<"Wohnlidltr Str.J~n (Crutl and UmlI""! P"nuhmtnt - C~I . Con"" An. ( § 6-
so auch der .chte Zu,""t2.nikel zur US- Ver(ossung) ,usgeflOmmtn. 

'S Si~he ('t\V~ Rock"'ell v. Supmor Coltrt O/Venlllrd County. 18 C.,I. 3d 4'0. H3. S\6 P. ,d 110' ('976); 
Peop!e v. RamOJ. \0 c..l . 3d \ 1.), 1901( .• 6J9 P. ,d 908 (1980). Unter Vo ... "7. von Clucf Jusuce Rose 
E, Bird hob dcr hli{omlSchc Supremc Court Jcdoch di" meutrn Todesurtei le auf. Die-s w.r erner der 
Hlup.gninde für ihre Abwahl und ~mer w<"gehenden NeubMeuung des Gench\. Im November '986, 
vgl . R. Billcrbeck (Fn. 4). S. '09 r.; zur dirtkten W.hl der obtrSl~n JulifomJSchcn Rlchlcr - C,I. ConSl., 
An. VI S 16 (3). Ihr. Amu"Un beträgt 11 J.ha, 

.6 Auch dieser Artikel wurde .usgehend von clJlcr Volksonlllluve 1950 In die Verfassung aufgenommen. 
'7 Vgl. Comm~n[. J,mes v. V,]tlern: Houslng Discromm>uon by Referendum?, Unlver:my of Cluc.~o 

L .... Rcy,,:w J9 ('97'). S. 1 r S, 113 f. ; D. A. Bell, Thc Referendum: Democr.cy·s B:uroer to Raclli 
Equali.y. W"hJRgton Law Rc·· .. ,ew 14 (1978). S. I. 8. ,8. m. w. Nachw. 

28 ~Ol U.5. I J7 (1971). 
19 -No S/4U sball ... d~ny 10 rlnjl person U!Ilhm IlS /un"{ut,on ,he t1Mai prolfdwn o/Ihe IAwr.. 
)0 401 U.5. 1 J7. 141 (1971). 
)1 402 U.S. 137. '4' (1971). 
Jl 402 U.S. '37, '4' (1971); angemeln zu don AUSWirkungen von An. H der blifornlSchen VcrLusung 

slch~ Wolfonger/Greensteln. 11" Repoal of F'!f Housong In C.liforno.: An Ana\ys" 01 Referendum 
VOllng. Amen<>1l Po~uc:tl SClenec Rcvlew 6. (1968). s. 7jJ · 
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3. Direkt-demokratische Gesetzgebung in der StadtverJassung von 
San Franci.sco 

Direkr-dcmokratische Gesetzesinitiativen und Referenden sind gern . Cal.Const., 
An. II § 11 dem Wahlvolk auch auf kommunaler Ebene gewähre.» Stadtgemeinden, 
die über eine eigene Kommunalverfassung (Chartey) verfügen)<, können zusätzlich 
zu den Nonnierungen der kalifornischen Verfassung und dem einfachgesetzlichen 
gliedstaatlichen Recht hinsichtlich des politischen Wahl- und Abstimmungsverfah­
rens besondere Regelungen treffen .)l Die Stadt San Francisco hat eine solche 
VerfasslIngJ6, die in Arrikel IX § 9.108 (a) (nachfolgend S. F. Charter) das bürger­
schaftliehe Initiativrecht und das Referendum vorsieht. 

Das Initiativbegehren kann sich sowohl auf einfachgesetzliche Entwürfe und Stadt­
verordnungen :/Is auch auf Ergänzungen der Sradrverfassuog sowie auf nicht­
gesetzlIche politische Fragen beziehenY Es ist, soweit es ein UoterSlüt:lungs­
quorum von 5 bis 10% der Wahlbeteiligten an der let"'Lten Bürgenneisterwahl 
erreicht, im Rahmen der nächsten Kommunalwahl zur Abstimmung zu stellen, 

wenn diese mindestens 30 Tage nach Zulassung des Begehrens erfolgt und soweit 
nicht der Stodtrat im Wege der Verordnung einen besonderen Termin für die 
Entscheidung festsetz!. Erreicht es jedoch ein Quorum von 10% odcr mehr, so ist 
innerhalb von 60 bis 7S Tagen nach seiner Zulassung eine gesondenc Abstimmung 
anzuberaumen, wenn nicht in dieser Zeit eine allgemeine Kommunalwohllicgt.Js 

Das kommunoIe Referendum ist im wesentlichen :us fakultatives ausgestaltet und 
kann hinsichtlich aller Nonnierungsentwürfe, die sich noch im Ber.lt\Jngsverfahren 
befinden, von :I, der Stadtratsmitglieder (Board of SuperVIsors mit II Mitgliedern) 
oder vom Bürgermeister bcanrragt werden . Zur erweiterten Legilimationsbeschaf­
fung ist eine diesbezügliche Abstimmung aber auch auf Betreiben der Stadrr:lts­

mehrheit zulässig.H 

Vorn Sradtrat bereirs verabschiedete, aber noch nicht inkraft getretene legislative 
Akte sind dem Referendum mit emem Untersrützungsquorum von mindestens )0% 

der Beteiligten an der letzten Bürgermeisterwahl zugänglich. Die letztendliche 
Abstimmung entfällt jedoch. wenn der Sradtrat nach erneuter Beratung dem Refe­
rcndumsbegehren entsprichrl°, womic diese Form plebiszitärer Beteiligung der 

Anlage nach zunächst als Mittel ausgestaltet iSt, den Stadrrat mit bestimmten 
Entscheidungsverlangen der Bürger konfrontieren zu können. Ausgenommen von 

J) D.e lolul. Verwlltungsebcne IS[ In K.>.Iifomlen on d .. G .. tall von CtU"' lind Count", (I • • ~tcrc ähndn un 
we.te,len Sinne etwa den bundesdeul<chen landkreISen) org3noSlert. 

H In Kalifor",en eXiSUe .. n dre. Arten von Städten : SLid". die n.eh eonfachem glicdst.u.lichnn Recht 
vcrwaltM werden, Stadtc, di~ ~onc eIgene Kommunalverlass ung h3ben, die ihrr rse.tS dirtkt-dcmokr,"sch 
legt\lml~rt seon muß (Cal. COn<t., An . XI §§ ), S), und Südt., die vor V<r:lbsch.edl.lng der blifornoschen 
VtrllSsung durch spez.elle legl$I.",·~ Ak.e cnutmdcn; zum Garo zen s.lehe G. I' rug, n.. City os . Legal 
Conccp. , H.rvard law RevIew 93 ('980), S. ' 057. Kommunllverf~,ung5recl1tliche Vorschri ften du 
S,ödlc können VOn eonbchge:<ctzlichcn glicd, taltJ ichcn Ret:elungen abWeIchen und gehen d ie,en vor. 
SOWeit SIe ausschließlich lokoJe ßcbngc betreffen. COlfnlleJ mit e.gen t n Verflssungell (C,J. Con ... . 
Art . XI §~), 4) h.ben eone ilinlichc AutonomlC. 

)j Cal. Con<l., An. 1I § 11 SatZ .; Art. XI § S (b) (J). 
)6 $.,.n 1'r""~ISCO hat den besond~r.n SL1tUS elnU Cily "nd COkn'y eS. F Ch,ncr, An. I §§ J. HX,f.). C>.I. 

Const., Art. XI § 6 <tcht diesbC7.iiglich vo r : .A count)" 4-r1d al/nllr< wIlJ"n 1I may <onsoliti",c a,,, ,han., 
nty 4nd rounty . A chaTter coty and <county " a chaTtcr "'y ""d " cJMrttr collnty . /1< charter Cll")' POW~TS 
JJJpCyccr/" rollf/iCll r:g rharl.cr (IO J4nl'J POW~1'"j , . 1m (olgcndtn wn-d dahc:r weiter '·on dc-r )·S(adt San 
Fran~)sco(( djt' Rcdt selfl. 

37 S. F. Ch.n~r, An . IX § 9. 10& (.), Abs. I Zur Erginzung von Sudtverr,ssungrn durch 'n"'~IIV" auch Cal. 
Conu., Art. XI §) (b) und (c) . 

)8 S. F. Chmer, Art . IX S 9-1 1 J. 

39 S. F. Chan"r, An. IX § 9. 108 (a), Abs .}. 
40 S. F. Ch,rt('f, Art . IX § 9.108 (,). Abs . 4. 

4JJ 
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4J4 dem außerparlamentarisch initiienen Referendum sind, ähnlich der gliedstaadichen 
Ebene, finanz wirksame Regelungswerke hinsichtlich des jährlichen Stadthaushalts 

und der Erhebung kommunaler Steuern sowie Notsrandsmaßnahmen und Verord­
nungen mit rein verwaltungsrechniscnem Inbalt. " 
Besondere Berücksichtigung finden in der Verfassung der Stadt dagegen Verord­
nungen, die Sonderrechte oder Konzessionen bezüglich der Eraugung oder des 
Gebrauchs öffentlicher Versorgungsleisrungen gewähren. Sie unterliegen der refe­
rendums-demokratischen Zusrimmung der kommunalen Wählerschaft schon bei 
einem lediglich fünfprozentigen UntersrützungsquorumY Auch sind allgemeine 
politische Grundsatzerklärungen hinsichtlich übergeordneter städtischer Belange 
(Decklratums o[ Policy) den Bürgern zur Enrscheidung vOrL.uJegen. soweit entweder 
die Quorurnsvoraussetzungen für ein erfolgreiches Initiativbegehren erfüllt sind 
und der Stadtrat diesem inhaltlich nicht zuvor entsprochen har oder eine diesbezüg­
liche Bürgerentscheidung von mindestens einem Drittel des Stadtrates oder vom 
Bürgermeister beantragt wird .. 'l 
Eine weitere Besonderheir ist schließlich die plebiszitäre Entscheidungstcilhabe an 
der Entlohnung srädtischer Bediensteter. Wenn bei den Tarifverhandlungen zwi­
schcn dem Beauftragten des Sradtrats und den Vertrerern der kommunalen öffentli­

chen Arbeitnehmervereinigungen keine Einigung erzieh werden kann, hat dic Civil 
ServICe CommlSswn für die zur Debatte stehenden Berufszweige eincn Ent!oh­
nungskaralog anzufen:igen entsprechend den aktuellen forderungen der Arbeitneh­
merseite. Dieser isr der kommunalen Wahlcrschaft obligacorisch zur Abstimmung 
vorzulegen .'· 
Das Abstimmungsverfahren hinsichtlich Initiative und Referendum richret sich. wie 
auch auf gliedstaarlicher Ebene. im wesentlichen nach dem kalifornischen Wahlge­
setz}1 Hervorzuheben ist hier, daß das Tniriativbegehren vor Sammlung der für das 

Zulassungsquorum erforderlichcn Unterschriften dem obersten Anwalt der Stadt 
(City Atcomey) zur Stellungnahme vorzulegen ist. Diese Stellungnahme ist auf den 
Listenformularen zur Sammlung der Unterschriften abzudrucken,~6 DJ.rübc( hinaus 

sind Text des Begehrens und Stellungnahme in einer regionalen Tageszeitung zu 
veröffemlichenH und mindestens zehn Tage vor der Abstimmung durch das städti­
sche Wahlamt (Reglstrar'$ Office) in Form einer offiziellen Informationsbroschüre 
allen Wahlberechtigten zuzuscnden. Diese Broschüre hat auch eventuelle Stellung­
nahmen des Stadtrates und andere offizielle Stellungnahmen zu den zur Abstim­
mung stehenden EnrschcidungsvorJagen zu enthalten. Ebenso ist in ihr eine obliga­

torische FinanzJ.nalyse der Abstimmungsgegenstände durch den Leiter der kommu­
nalen Finanzbehörde (City Controller) zu veröffentlichcn .~~ 
Die letztendliche Entscheidung erfolgt wieder durch die einfache Mehrheit der 
abgegebenen S(immen.~9 Sie ist weder einem obersren exekutiven Veto zuganglich 'O 
noch kann sie vom Stadtrat veränden oder aufgehoben werden. Die Bürgerentschei­
dung ist lediglich einer erneuten plebiszitären Entscheidung unterworfen .!' 

41 S. F. Charw, Art. IX §9 . 108 (a), Abs· S. 
4> S. r.Chaner, An . IX § 9.108 (,), Ab •. ) . 
. 13 S. F.Ch,ne,. An. IX § 9.108 (1), Ab,.:; Art. IX § ,.11 I. 
~4 S. f. Chane" An. IX § 9· 1 08 (b). 
~S S. F. Chan.', Arl. rx § 9.109 Abs. I; Cl!. Elecl1on, Code §§ 4000-\01\ . 
-46 Cal. EloclIo!\s Co.!e § ~C02.S. 
H Cal. EliXtlons Code §§ 400) (al, 4004· 
~8 S. F Chan«, Art . IX § 9 .11:, C.I. EI" .. ons Code §§ 40' S. 40 ' So\­
~, s. F Ch~er. A". IX § 9 . 11~. 
So Entgcgm Ca.J. EI",,"ons Cod,· § 401l rur die gliedsuadiche Ebono. 
p S. F. CI"n". Art . IX S 9.1 ,~ , Ab, . •. 
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4- Die Abstimmung 

Am 7. r I. 1989 waren die Bürger der Stadt San Francisco im Rahmen einer allgemei­

nen Wahl z.ur Entscheidung gerufen.!' Neben dem Amt des City Atlorney und des 
städtischen Schatzmeisters (Jreasurer)IJ standen 2l. Propositionen zur Abstim­

mung. Die meisten dieser Vorlagen wurden von der Mehrheit des $radcrates (, 5) 
oder von einer Stadrratsfraktion (2) initiiere. Eine Entscheidungsvorlage ging vom 

Bürgenneistcr aus. und nur vier Mal wurde auf Betreiben einer Bürgerfraktion ein 

Abstimmungsverlangen auf den Wahlzette! gesetzt. wobei es sich um eine direkte 

Gesetzesinitiarive. ein Referendum und zwei DeclaratlOns 01 Policy handelte. 

Alle 21 Entscheidungsvorlagen dctailiert darzustellen und auszuwerten. kann hier 

allerdings schon wegen des begrenzten Umfangs dieses Beitrags nichr erfolgen. 

Einige der umstrittensten »Highlights~ dieser Wahl sollen jedoch im folgenden 

besprochen werden, um zu beleuchten. welcher Art die Interessen waren, die sich 
bei dieser Abstimmung anikulierten. 

Zunächst stach dem Betrac!uer ins Auge, daß mit einer von der Stadtratsmehrheit 

ausgehenden Vorlage zur bei nahen Verdoppelung ihres eigenen Gehalt. ein GesetZ­

entwurf eingebracht wurde. der alle kommunalen Regelungen hinsichtlich der 

Zu lässigkeit und Höhe einzelner Wahlkampfspenden an Kandidaten öffentlicher 

kommunaler Ämter aufheben und diesen Tatbestand zum Zwecke angeblicher 

RechtsvereinheitlichungH dem Anwendungsbereich gliedstaatlichen Rechts unter­
ordnen soUte. Der Text dieses Entwurfs \ieß jedoch nicht erkennen. daß nach 

kalifornischem Recht Wahlkampfspenden von Einzclpersonen bis zu [000 Dollar 

und von politischen Unterstützungskomitees bis zu 5000 Dollar zulässig sind!\, 
während nach der San FY'(mC7SCO MUrtlClpal Election Campalgn ContriblillOn Con­
trol Ordinance derartige Zuwendungen nur bis zu JOO Dollar betragen dürfen. Die 

kommunale Wählerschafc durchschaute dies allerdings und summte mit 77% der 
abgegebenen Stimmen gegen eine E.rhöhung finanzieller WahlkaOlpfunterstützung, 

ebenso, wie sie eine Erhöhung der Stadtratsgehälter mit 67% ablehnce,s6 
Ähnlich undurchsichtig hinsichtlich seiner politischen Konsequenz war ein von vier 

Mitgliedern des Stadtrates eingebrachtes und von der städtischen Bauwirtschaft 
unterstütztes Referendum. das die Auferlegung einer speziellen Steuer für nichtge­

werbliche Micreillflahmen vorsah, welche für Obdachloscnunterkünfre und be­

stimmte öffentlich geförderte Wohnungsbau programme verwendet werden sollte . 

Obwohl des ersten Anscheins nach eine durchaus sozial ab.eptable Maßnahnle. 

hätte sie jedoch, so wurde insbesondere von den lokalen Mietervereinigungen 

befürchtet, zukünftig LUr Rechtfertigung erheblicher Mieterhöhungen gereichen 

können, die entsprechend dieser Gesetzesvorlage. entgegen dem bisher geltenden 
kommunalen Recht. bei Neuvermietungen erheblich erleichtert worden wärenY 

p Eine allg<m~lm' Kommun,lw.hl {ind« Wa' die glit-ds'u,lichen Wahlen .tt. 2Wel J,!,rc 't.", S. F. Ch~r· 
cer, Art . IX § 9.'0) Ab,. I. 

I} S. F. Chmer, Art, IX § 9.100-1 Ab'.2 U. f. Die Mil~/icder des Stad,..,,,,, der BürgermeISter und die 
K..,did.,cn für ~ndcre oHendichc Ämter werdm ebenfalls direkt von den Bürgem gtwohlt. \l(legen ihrer 
uMtcrsch,cdlichtn AmLspenod<n ge,ehletn die. [cdoch n,ch. bel Icder allgemeinen Wahl. 

f4 So d .... Argument der S,ad,r.1LSmllglied.r zur B~grundung de< Entwurf, In der o/fi Zlrlkn Inlomu(tons­
broschiir. zu dieser W,hl (im folgenden Jnfo.Bro"h.), S, '4' 

H Titel 9 des Califo rnt> Govcrnmml Code; .. ehe ~ur Frage der Vcrhssungsm3ßigkell pnV2« 'r W.h!­
bmp/spendcn aJlerd.ongs .uf Bunde;cbcnc, M, A. Nicholson, Camp .. gn fin3ncong .nd EquaJ PrOle<-
1I0n, Sun/ord Ln ... RCV1CW ~6(1974), $.8IS . 

f6 AJle Ergt·bnIlS. di.ser W.hl SInd dem Sa" Franruco Chromd, ,'om 8. ".1989. S. A 6 Cnlllommen. 
17 So die SAn Franruco T"'4~1 News, A usg>be Herb" '989, S, " 61.: San francuco Bay Guaydi.a~ v. 

'\. ,I. ,,8,. S. '\, '9. 
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Zudem wären die zusätzlichen Steuereinnahmen in Höhe von jährlich etwa J 0 

Millionen Dollars! in Form von Subventionen im Rahmen des offentlichen Woh­
nungsbaus wieder der önlichen ßauwircscha{t zugute gekommen. Begleitet von der 
einzigen bürgerschafdichen Gcsetzesinitiative dieser Wahl, die ebenfalls von der 
städtischen Bauwirtschaft ausging und welche die Umwandlung von Mietwohn­
raum in Eigentumswohnungen erleichtern sollteS9 , hätte dieses Regelungspaket die 
Situation auf dem Wohnungsmarkt insbesondere für Mieter niedriger und mittlerer 

Einkommensgruppen erheblich verschlechtert. Auch gegen diese beiden Propositio­
nen entschieden sich die Wähler mit beachtlicher Mehrheit.<"> 

Auf arbeits- und sozialrechtlicher Ebene wurde ebenfalls im Sinne des kommuna­
len Gemeinwohls enrschicden.61 Besonders hervorzuheben sind hier, angesichts 
der allgemeinen Unzulänglichkeiten des US-amerikanischen Systems sozialer 
Sicherung6

', zwei Regelungsemwürfe, die die Versorgung von Arbeitnehmern im 
öffentlichen Sektor bei schweren unheilbaren Krankheiten ("Cataslrophic [/lncss.) 

zum Gegenstand harten. Während der eine die Möglichkeit der Übertragung 
nicht genutZter bezahlter Krankheicstage auf einen anderen Arbeitnehmer vorsah, 

regelte der zweite eine derartige Übenragung von bezahlten Urlaubstagen, womit 
zukünftig zumindest teilweise, wenn ;tuch auf der Ebene rein privaten Wohlwol­
lens, die Mängel öffentlicher Krankenversorgung6J abgemildert werden kön­
nen.6, 

Die Zustimmung der Wähler fand darüber hinaus auch eine von vier St3dtratsmit­
gliedern eingebr~clHe Declayafwn of Policy, die es zukünftig zum Grundsatz 

kommunaler Politik erhebt, lokale Aidsforschungs- und Betreuungseinrichtungen 
zu unterstützen und gleichzeitig die kalifornische als auch die US-Regierung 
nachdrücklich auffordert, diesen Einrichtungen finanzielle Hilfe zuteil werden zu 
lasscn.6j 

5. Big Business und öffentliche Moral 

Das überragende Anliegen der letztjährigen Kommunalwahl zentrierte sich jedoch 
um den Bau eines neuen Sportsr.adions. 
Was hierzulande gewissermaßen zur Identifikation des Lokalvolkes der Bundesliga~ 
fußball darstellt, ist in den USA der Baseball. Daher verwundert es wenig, daß dieser 
Sport einen Großteil der öffentlichen Debatte einnimmt; nicht zuletzt aber auch 

S8 So die offiz.ell. SIcllungnahmc de, City ControlI", Inlo.ßrosch .• S. J '7. 
S9 N"h Ch. II! dC"S San FranC'JSCO MUnlC'Pal Cod,·", emc solche Umwmdlung In Eigcn'um,wohnung~n tr\ 

d.r SL,d, ,uf l;;hrlich lOO Wohn€lnheJlen b'grenzl. Durch den Entwurf ,olhe die,e Begrenzung ,uf sco 

erhöh, werd.n und "b '994 gänzlich tn,fallen. 
60 M il 66% gegen die M,elStcuer und lßll 70% gegen die Umwandlung In Eigentumswohnung.n. 
6, Für eine Erhöhung der Renten ehemaliger PoliuibClmter und .Fcucrw~hrlcu'c cnl5ch,cden ,ach j 6% d~r 

W:;ihler. Einer Rcntcnerhöhung fur ,on,ilg~ ehemalig offentliehe Bcdiens"'te .(lmmtcn 69% zu. B~ld< 
Vorhgcn gm gen VOn der Sud"'l9m"hrhen 'U5. 

6. Vgl. etWa R. E. SmllhiD. Zielz, Anlt'ncan Soc,,! Wdfare In",rollons. Ncw York '970. 
6.} Öffentliche Krankenversorgung SIcht .lIgcmetn In den USA nur Per, oncn 7U, dic 2uch anSonSt~n ,'00 

d.r erfentliehen Wohlfahn Icb.n; vgl. J. HernB nn, Ge.sundh clt' pohtik In den Vcrelmgun $,.alen, 

ZClt>ch"r. f. Sozulhilfe '98,. s. '4 . 
64 Die Vorl'ge hmSlclulich der Übertragung bt'Lahher Krankhen'('ge g~wlnn mll SI % nur kn,pp. 

Dagegen gewann d er U rlaub5ugcen,,,·urf mll 70% der ,bgegebrnen Sllmmen. 
61 8,% der abgegebenen Sllmmen sp .... chen SIch für eme solche kommun.le Grundsal7.CSllSchCldung ,U5. 

Entsprechend da DeI< br~',on t<, In cler S .. d, S,n FronclSco bel ube r 7000 Personen Al OS di'gno,llZlert 
worden. Etwa JOOO~ wellere Personen, 50 Wird geseh.,z" ,md nllt dem HIV-Vi,us ,nfizlert; Info. 

Bro,eh .• S. I j ~. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-4-449 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 03:59:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-4-449


deswegen, weil er in den großen metropolitanen B~lIungsgebie[en eine wichtige 
ökonomische Funktion erfüllt, die zum einen weite Bereiche des Einzelhandels und 

der Gastronomie betrifft, aber auch eine erhebliche Ressource kommunaler Steuer­
einnahmen bildet. So auch in San Francisco. Die .San Francisco Giancs«6G, wie sie 

sich entsprechend US-amerikanischer Überheblichkeitsmanier nennen. klagen 
schon seit langem darüber, daß ihr Heimstadion eigenrlieh als Footballstadion 

konzipiert sei. Zudem sei es zu aIr und an der wetterunbeständigsten SteUe der Stadt 
gebau!. Roben Lurie. der Eigner des Clubs und neben den politisch Entscheidungs­
verantwortlichen einer der mächttgsten Männer in der Gegend67, drohte schon in 
der Vergangenheit mehrfach, für seine Mannschaft einen neuen Standort zu suchen, 

sollte diese nicht ein neues Baseballstadion in unmittelbarer Nähe zum Innensudt­

bereich bekommen. Jedoch schon 1987 ließ dies die Wahlbürger von S~n Francisco 
mehrheitlich unbeeindruckr, als sie sich im Wege direkter Abstimmung gegen ci n 
solches Verlangen entschieden. Dies schließlich bewegte den Bürgermeister der 

Stadt, sich mit der ganzen Fülle seines Amtsansehens für den geschätzten Volks­

SpOrt einzusetzen und die Frage nach dem Bau eines InnenStadts~dions mir 48 coo 
Zuschauerplätzen erneut zur Abstimmung stellen zu lassen . 
Die folgende Kampagne, geleitee vom Bürgermeister persönlich und maßgeblich 
getragen von den zwei lokalen Tageszeirungen6i und der örtlichen Boulevardpresse, 
appellierte vor allem an lokalp3triorische Emotionen der Bürger und stilisieree die 
Entscheidung für derart luxuriöse Pläne der Stadt zu einer quasi moralischen 

Verpflichtung. Bedenken, daß die Kommune ein solches Projekt insbesondere 
infrastr\Jkturell69 und finanzie11 70 nicht verkraften könne und zudem angesichts der 
folgenschweren Zerstörungen des Erdbebens vorn 17. Oktober des Jahres gewichti­
gere Probleme zu lösen habe als den Ambitionen sportbegeisterter Bürger nachzu­
kommen, zumal das alte Stadion bisher auch seine Dienste leistete', wurden vom 
Tisch gefegt, als seien sie Verrat an der städtischen Bi.i~ergesamthcit. Immerhin sei 

Baseball ein Sport, der die Bürger über die nationale Weltkampfkonkurrenz zusam­

menbringe und verbinde. Zudem sei die Stadt San Francisco seit ihrer Gründung zu 
einer. Weltklassestadt. gewachsen, deren Reputation es aufrechtzuerhalten gelte. 
und so wurde mie markigen Wortspielen, wie »Btg leagrre cities need bJg league 
teams playmg in btg league ballparks,,7' dem Stadtvolk suggeriert: ~Like Ehe Golden 
Gate Bridge and thc cable cars, the San Francisco Giants are a tmique, Irreplaceable 
ciVIC treasure, something we cannot a//o7'd LO loseJ71 

Um so aggressiver wurde die Propaganda schließlich. als einen Tag vor der 
Abstimmung bekannt wurde, daß einer der Finanziers der Anti-Stadion-Kampagne 
im Zusammenhang mit einer Maklerfirma aus Sacramenco stand, die in der Vergan-

66 09S9 ,uf dem zweOll"Tl PI~lZ d~r nauon:>!<n Bascb.lt-Log •. 
67 AI, Kind r~ocher Eltcrn ~rbt<· er VO(l U,"~m V~tcr 400 Millionen Doll". vOn denen er für 8 Millionen die 

.GlAnu. klufte, derx-n Wen heut< 'LI! d,. zehn!.c.h, gCSCh'IZl ..",d; so di~ Stdlungmhm< .In Sd)l 
FranClSCo Taxp~y.rs AJSo"atoon In Inlo.Brosch .• S. 111. 

61! So msbtsonderc San F,anCISCo t:.x"mmer v. 4. und 5. 0 J . 1989 und S,<n franmco C/'r()mdc v. 7. ' 1.1989. 
69 EnLSprtchend d .. vorl~uligcn lhuplans W2rCn lediglich 1200 PKW·Stellplätze vorgesehen. In diesem 

Zu.slmmenh.ng wurde \'on der Mehrhell des St.d""cs ton GC:SCI'zcnlwurt >.ur Abstimmung (;eslcllt. der 
zur V.,be,,,,,rung und Erw.ltcrung des öffentlichen Nahverkehrsnelzc5 C'"~ Erhöhung der kommunal"n 
Verbufsstcucr vorsah. DieS< gewann mll 66% der ,bg.gcbenen Stimmen. 

70 Nach Sleilungn>hm,' des CQTlLrollers hiiuo cl", S,u d .. An"!). don Slldthau,h,h m" etw, I" Millionen 
Dolbr beb'!Ö(e-( \.JOd h~th' zudl"rt\ ("mC' j~h ... llchc: E.,l,ohllns ofrf'ntlichf'r AU$g2.b.c:f'\ von ttW~ ) MiUion~n 

Dolbr fur mondeslens Jic n',h".n 10 J~h .. bedeutet; Inlo.ßrosch., S.99. 
7' Gegner des Bam'()fhaben, In"iicncn on diesem Zus:unmcnhang eine Dtc/~r~llon o{ Poliry. die den 

Slldtr'l bCluhragcn ,ollle. eme baulj,he Verbc"crung des ,hen Sudions zu ub.rprüren. Diese gewann 
mit S' % dcr ,bgc-gebenen Summen. 

7~ Stellungnahme des S,a'.!.f;1lSmnglieds Angeb A!ioto, lnlo.Brosch., S. IOJ-

7} Stcllungn:lhme der Pri>51dcnIlß d~r San Franmcl) B4ilpa,k Allianu, lnlo.Breseh., S. 10). 
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genheit mehrfach Sportarenen bauen ließ. Mit dem Hinweis, daß der Eigentümer 

besagter Firma in Sacramemo zu den maßgeblichen Befürwortern gchörte, dort ein 
Baseballstadion zu bauen und sich verstärkt nach einem Oberligateam umzusehen. 
präsentierte der San Frttncisco Chrontcle am Tag der Wahl einen vor Wut schäumen­
den Bürgermeister mit den Worten: »After the earthquake .. . thefe was no looüng -
until now. a 7~ Aber auch dieser letzte Versuch. d ie bürgerschaftliehe Negativent­
scheidung in die Nähe beigeholfener Plünderung zu rücken und damit moralisch zu 
diskreditieren, scheiterte letztendlich . Jedoch entschieden sich nur 51 % der an der 

Abstimmung teilnehmenden Bürger gegen ein neucs SLadion. 
Eine Moral ganz anderer Art stand schließlich zur Debatte bei einem Referendum 
gegen eine Stadtverordnung zur rechtlichen Aufwertung unehelicher Lebensge­
meinscha[cen. Nach dieser Verordnung hätten Erwachsene, soweit sie in imimer 
Beziehung gemeinsam miteinander leben und auch wirtschaftlich füreinander ein­
stehen. unabhängig von ihrem Geschlecht, sich bei der Stadtverwaltung als ein 
.Domes/ic Partne"hip« eintragen lassen können. was insbesondere für die Homo­
sexuellenpopulation der Sudt eine erhebliche Erweiterung der sozialen Akzeptanz 
ihrer Lebeoszusammcnhänge bedeutet hätte. Neben einigen besonders geregelten 
Verbesserungen. wie etwa einem allgemeinen Besuchsrecht des Partners in ö(fcncli­

ehen Krankenhäusern und dem Recht auf Arbeitsfreistellung im öffentlichen Dienst 
bei Todesfall des Lebensgefälmen, sollte den Personen einer so eingetragenen 
Lebensgemeinschaft vor allem gerichtlicher Rechtsschutz gegen administrative Un­
gleichbehandlungen gegenüber verheirateten Personen gewa..hrt werden. Darüber 
hinaus begründete die Verordnung keillerlei rechtliche Leistungsansprüche gegen­
über der Stadt noch schuf sie Rechtsverpflichlungen im Innenverhältnis der Ge­

meinschaft. 
Nicht so finanzkräftig wie die KllIlpagne um lokale Baseballambitionen. in ihrer 
moralischen Irrationalität dieser aber in nichts nachstehend, führten die Initiaroren 

des Referendums. die sich aus rcligiös-f undamenralistischen Kräften rekrutierten, 
gegen diese Verordnung einen nahezu besessenen Kampf wider eine befürchtete 
Erosion familienoricnrierter bürgerlicher Wene . Mir Hinweis auf die sogar straf­
rechtliche Ächtung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften in einigen Südsua­
ten der USA und auf die als abartig und verwerflich verurreilre Verletzung des durch 
die ~göt'tliche Schöpfung« oktroyienen lebensplans7\ gaben sie eine eindrucksvolle 
Kostprobe US-amerikanischen Puritanismus ab und bewegten immerhin p% der 
abstimmenden Bürger, sich gegen die rechtliche Anerkennung persönlicher Disposi­
tionsfreiheit im Bereich ureigenster Lebensgestaltung ausLusprechen. 

6. Schlußbetrachtung 

Was in der Bundesrepublik von Bdürworcern plebiszitärer Gesetzgebungsformen 

unter demokratie-theoretischen Aspekten als eine Öffnung des relativ statisch 
anmutenden politischen RepräsenrationsmodeJls für wünschenswert gehalten wird, 
ist. wie dieser Beitrag skizzenhaft zeigen konnte, fur Kalifornien und die Kommune 
San Francisco besonders in seiner praktischen Ausgestaltung von sehr ambivalenter 
Bedeutung. So g3ben VolksentScheide 3uf gliedsl3;l.uicher Ebene erwa hinsichtlich 

der Todesstrafe und der Durchführung öffentlich geförderten Wohnungsbaus das 

74 San fy""ruro Chromc/. ' .. 7. J J. 1939. S. AI, 16. 
71 So die BegrunJung eineS der lmlL~loren des Referfndums . lnfo .Brosch ., S. 1)8 f. 
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emscheidende Werkzeug ab, konsef\'ativ-ausgrenzende Ideologiemuster gegen be­

stimmte, dem US-amerikanischen Traum von einer unbegrenzten individuellen 

Prosperit3t traditionell nicht enrsprechende Bevölkerungsteilc durclnusetzen. Dar­
über hinaus widerspiegelt sich die Ambivalenz direkt-demokr:uischer Emschei­

dungsverfahren in der üblicherweise geringen Beteiligung an Volksabstimmungen. 
die auch bei der hier besprochenen Kommunalwahl nur bei 30%76 I;lg, und in der 

Tatsache) daß die meisten Entscheidungsvorlagen dieser Abstimmung von der 

Stadtratsmehrheit und nicht von der Bevölkerung ausgingen. Traditionell nämlich 

entzieht sich in den USA ein großer Teil der Bevölkerung dem Wahl- und 

Abstimmungsverfahren. da er sich zum einen hinsichtlich der Zour Debane srehen­

den Kandidaren und Abstirnmungsgegenständc nicht oder nur wenig repräsenciert 

fühlt und zum anderen organisatorisch und finanziell zumeist ausgeschlossen ist von 

der Möglichkeit, selbst Kandidaten und Entscheidungsvorlagen in den politischen 
Pro~eß einzubri.ngeo.77 Der verbleibende Rest der wahlintercssierecn Bürger deutete 

bei der Abstimmung in San Francisco z.war sein Mißtrauen gegenüber der repräsen­

tativ-demokratischen Organis3tionsform an) indem er eine Erhöhung von Stadtrats­

gehältern und Wahlkampfspenden ablehnte, jedoch erlag er. abgesehen von Zustim­

mungen z.u einzelnen sozialpolitischen Maßnahmen, in erheblichem Ausmaß popu­

listischer Effekthascherei, als es um das Bekenntnis wr öHemlichen Moral ging. 
Auch verdeutlichte die Kampagne für das neue Baseballstadion die Gefahr) daß 

plebiszitäre Entscheidungsverfahren durch finanzkrähige politische Interessenkon­

glomerate zur Steigerung ihres eigenen Einnusses nutzbar gemacht werden können. 

denn immerhin stimmten noch 49% der an der Abstimmung Beteiligten für dieses 

Projekt. 

Der naheliegende Schluß auf eine eher konservative Tendenz direkter Demokratie) 

insbesondere bezüglich der Durchsetzung bestimmter Einzelintcressen gegenüber 

gesellschaftlichen Gemeinwohlbc!angen. erscheint jedoch ebenso verfrüht wie die 

Vermutung potentiell fortschrirclicher Politik aufgrund dieser Organisationsform. 

Die Möglichkeit der Realisierung konservativer Politik im Wege des Volksent­

scheids diskreditiere nicht generell das Institut und ist, wie allgemein in den USA zu 

beobachten, ebenso inhärent dem repräsentativ-demokratischen Modell. Es ist 

daher hinsichtlich einer Politik mit prinzipiell aufkl~rerischer Perspcktive vor allem 

auf den originären. der letztendlichen Entscheidung vorgeschalteten Proz;eß politi­

scher Willensbildung abzustellen, denn die An des politischen Entseheidungsver­

(ahrens an sich bürgt noch nicht für eine bestimmte Entscheidung. 

76 5.:n hanC1Soo Chro",c/c v. S. , t. '989. s. A 20. 

77 Vgl. I"cr besonders die UntCTsuchung von B. ~hglcby (rn.8), S. \8) r. zu Daten .us K>.liroro)~n und 
M~s.achu:u~u.s. 
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